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5 .

Verhalten der Schüler mit Rücksicht
auf den Unterricht .

Für den Unterricht ist durch alle Klassen vierteljährlich
zu entrichten :

Schulgeld . . . . . . . . STHlr . — Sgr . — Pf .
Tinten - und Landkartengeld . . <— - 2 - 6 -
Apparatsgeld . . . . . . . — - 3 - 9 -
Holzgeld in jedem Winterquartal . — - S - — -
Bibliotheksgeld ...... — - 1 - 3 -

Da die Schule eine gleichseitige und durchgreifende
Bildung ihrer Schüler bezweckt , so kann Keiner derselben
von der einen oder andern Lection seiner Klasse entbunden
werden . Sämmtliche Schüler der Realklassen sind gehal¬
ten , an dem englischen Unterricht Theil zu nehmen , wenn
nicht die Aeltern oder deren Stellvertreter selbst bei dem
Inspektor auf Dispensation antragen .

Sämmtliche in der Schule eingeführten Lehrbücher ,
die nothwendigen Schreibbücher , Schreibmaterialien und

, Zeichengeräthschaftenmuß sich jeder Schüler , und zwar m
der von seinem Lehrer geforderten Beschaffenheit halten , und
zur gehörigen Zeit stets und in brauchbarem Zustande mit
sich führen , insonderheit stets mit Schreibmaterial verse¬
hen sein .

Die Hauptpflicht während jeder Lection ist ungetheilte
Aufmerksamkeit . Alles , was sie stören kann , muß unter¬
lassen werden . Daher darf kein Schüler ungehörige Bücher
und Schriften mit in die Schule bringen . Jeder Lehrer hat
das Recht , dieselben zu confisciren und an den Ordinarius
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abzugeben , der das Weitere veranlassen wird . Eben so müs¬
sen alle Arten von Spielereien , Plaudern , Vorsagen , vor¬
eiliges Sprechen , Essen , Zettelschreibenund andere fremd¬
artige Beschäftigungen vermieden werden .

, Jeder bereitet sich auf alle Lectionen gehörig vor , lernt
die aufgegebenen Pensa mit Fleiß und sicher , darf die noth¬
wendigen Wiederholungen nicht versäumen , und muß die ihm
aufgegebenen schriftlichen Arbeiten mit Fleiß verfertigt und
mit Sorgfalt geschrieben in der verlangten Form zu der von
seinem Lehrer festgesetzten Stunde abliefern .

Sämmtliche Schüler sind gehalten , an der für sie eigens
von der Schule gegründeten Lesebibliothck Theil zu nehmen , sich
Blumenlesen aus den gelesenen Schriften anzulegen , und die¬
selben zu Privatstudien zu benutzen . Bücher , die nicht aus¬
drücklich von einem Lehrer anempfohlen sind , aus öffentlichen
Bibliotheken zu entnehmen , ist untersagt .

Den im Sommersemester unter Leitung eines Lehrers
angestellten Exkursionen muß sich jeder dazu bestimmte Schüler
zur bestimmten Stunde und am festgesetzten Orte anschließen ,
und darf sich ohne Vorwissen des Bcaufsichtigers nicht von der
Gesellschaft trennen , wie er denn auch dessen Anweisungen
hier eben so gut Folge zu leisten hat , als während des Schul¬
unterrichtes .

Die in der Stadt wohnenden Schüler haben dieselbe Zahl
von Arbeitsstunden , und zwar in ihrer Wohnung und zu
derselben Tageszeit zu halten , wie sie in der Anstalt für die
Pensionöschüler bestimmt werden . Der Ordinarius jeder
Klasse , dessen Besuchs er in diesen Stunden stets gewartig
sein muß , wird deshalb zu Anfange jedes Semesters die nö¬
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thigen Bekanntmachungen erlassen , denen jeder Schüler für
die ganze Dauer nachzukommen hat . Wünscht er aus genü¬
genden Gründen die festgesetzte Arbeitsstunde einmal auszu¬
setzen , so hat er vorher darüber mit seinem Klassenlehrer Rück¬
sprache zu nehmen , widrigenfalls er sich die Folgen selbst zu¬
zuschreiben hat , wenn Ersterer ihn nicht zu Hause oder nicht
bei einer Beschäftigung für die Schule anträfe .

, . 7 6 . ' - . . . ^ ,

Verhalten bei Abwesenheit in und außer
den Ferien .

Wenn Jemand die Schule wahrend des Unterrichts auf
Augenblicke zu verlassen genöthigt ist , so hat er sich von dem
jedesmaligen Lehrer Erlaubniß dazu zu erbitten . Will aber
Jemand mehrere Stunden abwesend sein , entweder weil er sich
unwohl fühlt, oder weil es von seinen Angehörigengewünscht
wird , so hat er außerdem noch die schriftliche Erlaubniß
des Inspektors einzuholen . Und versäumt Jemand die ersten
oder gar alle Schulstunden , so muß er in der nächsten Stunde ,
in welcher er wieder gegenwärtig ist , zunächst dem Ordina¬
rius , und dann den übrigen Klassenlehrern , bei denen er
gefehlt hat , eine schriftliche Bescheinigung von seinen Aeltern ,
oder denen , die ihre Stelle vertreten , vorzeigen . Dieser
Schein muß nachweisen , wie lange und aus welchen Grün¬
den Vorzeiger desselben die Schule versäumt habe .

Die Entschuldigungszettelder Hausschüler werden am
Tage ihrer Abwesenheit durch einen Mitschüler vorgezeigt . —
Wird ein Stadtschüler durch Krankheit vom Schulbesuche
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